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  1. Einleitung 

  1.1 Ausgangslage 

  Anlass 

 

 

 Die vorgesehene Teilrevision der Bau- und Zonenordnung ist Anlass, die 
heutigen Inhalte der Richtplanung zu überprüfen und sie auf die gewün-
schte Siedlungsentwicklung abzustimmen. Basierend auf den Zielen und 
Grundsätzen der übergeordneten Planungsinstrumente wird der Hand-
lungsbedarf beim kommunalen Verkehrsplan aus dem Jahre 1982 aufge-
zeigt. 

Der Aufbau des kommunalen Verkehrsrichtplans richtet sich nach dem 
Merkblatt «Kommunaler Richtplan Verkehr» Version 2.0 vom Februar 
2021 des kantonalen Amtes für Verkehr. 

Der Erläuterungsbericht zum kommunalen Verkehrsrichtplans enthält 
weitergehende Erläuterungen sowie die zugrundeliegenden Analysen. 

 
 
 
Planausschnitt 
Teilrichtplan 
Verkehrsplan 
vom 18.1.1982 
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  Revisionsbestandteile 

 

 

 Die Revision der Richtplanung hat nach den gesetzlichen Vorgaben des 
PBG zu erfolgen. Gemäss § 31 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
kann sich der kommunale Richtplan auf einzelne Teilrichtpläne beschrän-
ken. Auf den Verkehrsrichtplan mit den kommunalen Strassen für die 
Groberschliessung und den Wegen von kommunaler Bedeutung darf nicht 
verzichtet werden. Der rechtskräftige Verkehrsplan RRB Nr. 4677 vom 
18. Januar 1982 wird an die geänderten übergeordneten Festlegungen ange-
passt. Die nachfolgend aufgelisteten übrigen Planungsinstrumente (Teil-
richtpläne) im Sinne der kommunalen Richtplanung werden aufgehoben. 

• Siedlungsplan, RRB 4677 vom 18. Januar 1982, mit Änderung RRB Nr. 
3151 vom 25. Oktober 1989 

• Landschaftsplan, RRB 4677 vom 18. Januar 1982, mit Änderung RRB 
Nr. 3151 vom 25. Oktober 1989 

• Versorgungsplan, RRB Nr. 4677 vom 18. Januar 1982 

• Plan der öffentlichen Bauten und Anlagen, RRB Nr. 4677 vom 18. Januar 
1982 

Gemäss § 18 Planungs- und Baugesetzes (PBG) soll mit der Richtplanung 
angestrebt werden, dass die für die Erholung der Bevölkerung nötigen 
Gebiete dauernd zur Verfügung stehen. Deshalb werden die Erholungsge-
biete im Plan der Erholungsgebiete weiterhin gesichert. In der Erholungs-
zone sind gemäss § 62 Abs. 2 PBG nur die den Vorgaben der Richtplanung 
entsprechenden Bauten und Anlagen zulässig; die Gemeinden erlassen die 
nötigen Bauvorschriften. 

   

  1.2 Grundsätze 

  Zweck 

 

 

 Der kommunale Verkehrsplan gemäss § 31 Planungs- und Baugesetz des 
Kantons Zürich (PBG) legt die angestrebte räumliche Entwicklung bezüg-
lich des Verkehrs fest. Er zeigt auf, wie die raumwirksamen Tätigkeiten der 
Gemeinde Freienstein-Teufen mit jenen der Nachbargemeinden, der 
Region und dem Kanton koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. 

   
  Verbindlichkeit 

  Die Eintragungen sind nicht parzellenscharf und entfalten keine Rechts-
wirkung auf Privatpersonen. Der kommunale Verkehrsplan und der Plan 
der Erholungsgebiete sind somit behördenverbindliche Planungs- und 
Koordinationsinstrumente.  
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Die kommunalen Festlegungen sind in den Kapiteln 3 und 4 aufgeführt und 
werden mit blauer Farbe hinterlegt. Bei Kantonsstrassen liegt die Planungs-
hoheit beim Kanton Zürich. Folglich kann die Gemeinde Freienstein-Teufen 
Anpassungswünsche lediglich als Anträge an den Kanton stellen. Bei Mass-
nahmen die auf der Kantonsstrasse vorgesehen sind, werden die Anträge 
mit dem Buchstaben “A“ gegenzeichnet. 

  Kommunale Festlegungen werden mit blauer Farbe hinterlegt. 

   

  Die übergeordneten Festlegungen aus dem kantonalen und regionalen 
Richtplan werden als Informationsinhalte dargestellt und gelten folge-
richtig nicht als Festlegungen auf kommunaler Stufe. 

   
  Neue Bestandteile 

 

 

 Der kommunale Verkehrsplan und der Plan der Erholungsgebiete bestehen 
aus den Teilrichtplänen im Massstab 1:5'000 und diesem Bericht. Er bein-
haltet folgende Bestandteile: 

• Richtplantext mit Erläuterungen gemäss Art. 47 Raumplanungsver-
ordnung (RPV) vom 26. November 2025, 

• Teilrichtplan I: Fuss- und Veloverkehr vom 26. November 2025, 

• Teilrichtplan II: Motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, 
Parkierung, Erholungsgebiete vom 26. November 2025. 

Die Festlegungen zum kommunalen Verkehrsplan und der Plan der Erho-
lungsgebiete werden einerseits im vorliegenden Bericht umschrieben und 
erläutert und andererseits, soweit möglich, in der zugehörigen Richtplan-
karte dargestellt. 

   
  Abstimmung mit Revision Nutzungsplanung 

 

 Die kommunale Richtplanung wird gemeinsam mit der Nutzungsplanung 
revidiert. Die detaillierte Analyse zur Siedlungsentwicklung, der Bevölke-
rung- und Beschäftigtenentwicklung ist im Bericht zur Nutzungsplanungs-
revision vom 26. November 2025 abgebildet. In diesem Bericht werden des-
halb dazu lediglich die Haupterkenntnisse für die Abstimmung Siedlung 
und Verkehr wiedergegeben. 
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  1.3 Gesamtplan 1982 

  Teilrichtpläne 

  Die Gemeinde Freienstein-Teufen verfügt über folgende Teilrichtpläne aus 
dem Jahr 1982 (kommunaler Richtplan, früher als Gesamtplan bezeichnet). 

 
 
 
Siedlungs- und 
Landschaftsplan (links) 
und Versorgungsplan 
(rechts) 

 

  
   

der kommunale Verkehrs-
plan hat die verkehrs-
mässige Erschliessung des 
Siedlungsgebiets und des 
übrigen Gemeindegebiets 
sicherzustellen. Er wird 
umfassend revidiert und 
mit ergänzenden Inhalten 
auf die aktuellen Gegeben-
heiten in der Region und 
in der Gemeinde abge-
stimmt und neu festge-
setzt, 
Verkehrsplan und  
Plan der öffentlichen 
Bauten und Anlagen 
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  1.4 Grundlagen 

  Die folgenden Grundlagen standen für die Ausarbeitung des kommunalen 
Verkehrsplans und des Plans der Erholungsgebiete zur Verfügung: 

Übergeordnete Planungen: 

• Kantonaler Richtplan, Stand 11. März 2024 

• Velonetzplan Kanton Zürich vom 15. Juni 2016 

• Standards Veloverkehr vom Februar 2023 

• Regionaler Richtplan Unterland vom September 2021 

• Regionales Gesamtverkehrskonzept Zürcher Unterland plus  
vom 31. Juli 2022 

Kommunale Planungen: 

• Kommunale Richtplanung 1982 / Teilrevision 1989 

• Kommunale Nutzungsplanung 2012 (zurzeit in Teilrevision) 
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  2. Rahmenbedingungen 

  2.1 Übergeordnete Vorgaben 

 

 

 Die übergeordneten Festlegungen sind auf Stufe Bund, Kanton und Region 
festgelegt. Sie gelten als Rahmenbedingungen für den kommunalen Richt-
plan. Die übergeordneten Festlegungen werden im kommunalen Verkehrs-
plan und im Plan der Erholungsgebiete übernommen. 

   
  Bundesgesetz über Velowege 

 

 Die Schweizer Bevölkerung hat 2018 dem Bundesbeschluss über die Velo-
wege zugestimmt. Damit hat sie sich für eine Aufwertung der Velowege ent-
schieden. Das neue Bundesgesetz über Velowege (Veloweggesetz) sorgt für 
bessere und sicherere Velowege, indem die Kantone zur Planung und 
Realisierung von Velowegnetzen verpflichtet werden und der Bund bei 
seinen Strassen ebenfalls Velowege erstellt. Seit dem 1. Januar 2023 ist 
dieses Gesetz in Kraft. 

Das Bundesgesetz über die Velowege verpflichtet die Kantone und Gemein-
den, im ersten Schritt ein gutes, zusammenhängendes Velowegnetz inner-
halb von fünf Jahren zu planen. Der zweite Schritt ist die Umsetzung des 
Velonetzes bis Ende 2042. Der Bund wird in den nächsten Jahren Vorgaben 
für die Bereitstellung von Geobasisdaten ausarbeiten. Auch diese sind 
durch die Kantone und Gemeinden umzusetzen. 

Im Gesetz wird der Begriff Velowegnetz verwendet. In der Netzplanung 
spielt es jedoch keine Rolle, welcher Infrastrukturtyp (Radweg, Radstreifen, 
etc.) gebaut wird. Das Velowegnetz wird im kommunalen Richtplan Ver-
kehr abgebildet und über die damit verknüpften Verfahren festgesetzt. Es 
muss spätestens am 31. Dezember 2027 im kommunalen Richtplan Verkehr 
abgebildet sein. 

Das Velowegnetz muss gemäss Gesetz eine angemessene Dichte mit einer 
direkten Streckenführung aufweisen. Es verbindet die wichtigen Orte inner-
halb der Gemeinde, insbesondere Wohngebiete, Arbeitsplätze, Schulen, 
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, öffentliche Einrichtungen, Einkaufs-
läden, Freizeit- und Sportanlagen sowie Velowegnetze für die Freizeit. 
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  Kantonales Raumordnungskonzept 

 

 Im Raumordnungskonzept des kantonalen Richtplans Zürich mit Stand 
vom 6. Februar 2023 ist das Siedlungsgebiet von Freienstein-Teufen den 
Handlungsräumen «Landschaft unter Druck» (Ortsteil Freienstein) und 
«Naturlandschaft» (Ortsteil Teufen) zugewiesen. Es wird folgender Hand-
lungsbedarf dafür ausgewiesen: 

Landschaft unter Druck - stabilisieren und aufwerten: 

• Potenziale innerhalb der bestehenden Bauzonen im Einzugsbereich des 
öffentlichen Verkehrs aktivieren 

• Bauzonenverbrauch verringern 

• Attraktive Ortszentren schaffen und Ortsdurchfahrten gestalten 

• Zersiedlung eindämmen und Übergänge zur offenen Landschaft so 
gestalten, dass sich die Siedlungen gut in die Umgebung einfügen 

• Landschaftliche Qualitäten erhalten und wiederherstellen 

• Eingriffe in die Landschaft auf ihre Notwendigkeit prüfen sowie ver-
mehrt koordinieren und planen 

• Landwirtschaftliche Produktionsflächen sichern 

• Auf eine weitergehende Steigerung der Erschliessungsqualität verzichten 

Naturlandschaft - schützen und bewahren: 

• Schutzverordnungen partnerschaftlich erarbeiten und umsetzen 

• Nachhaltige, auf landschaftliche Qualitäten ausgerichtete Bewirtschaf-
tung fördern 

• Bedürfnisse von Naturschutz, Erholung bzw. Tourismus und Landwirt-
schaft abstimmen 

• Landschaftliche Qualitäten inwertsetzen 

• Fliessgewässer hochwertig gestalten und aufwerten 

• Zurückhaltung beim Bauen ausserhalb der Bauzonen üben und für 
gestalterische Qualität sorgen 

 
 
 
Planausschnitt kantonales 
Raumordnungskonzept 
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  Kantonaler Richtplan 

 

 Der kantonale Richtplan enthält folgende für den kommunalen Verkehrs-
plan und den Plan der Erholungsgebiete relevante Festlegungen: 

• Bestehende Radroute von nationaler Bedeutung, Freizeitroute 
SchweizMobil Veloroute Nr. 2 

• Abgrenzungslinie Flughafen 
(Innerhalb der Abgrenzungslinie werden grundsätzlich keine 
zusätzlichen Wohnnutzungsreserven geschaffen. Bestehende 
Nutzungsreserven können im Rahmen der umweltrechtlichen 
Bestimmungen genutzt werden.) 

• Erholungsgebiete von kantonaler Bedeutung 
In den im kantonalen Richtplan bezeichneten Erholungsgebieten ist der 
Erholungsnutzung gegenüber anderen Nutzungen im Rahmen der 
Interessensabwägung besondere Bedeutung beizumessen. Wenn Bauten 
und Anlagen für die Erholungsnutzung erstellt werden sollen, bildet der 
Richtplaneintrag «Erholungsgebiet von kantonaler Bedeutung» ein 
wichtiges Argument für deren Standortgebundenheit. 

• Versorgungsleitungen  
(Erdgastransportleitung, Höchstspannungsleitung geplant, 
Höchstspannungsleitung bestehend) 

 
 

 

 

 
 
Planausschnitt  
kantonaler Richtplan 
(Richtplanthema: 
Verkehr) 
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Planausschnitt  
kantonaler Richtplan 
(Richtplanthemen: 
Siedlung, Landschaft) 

 

 

   

  Regionales Raumordnungskonzept 

 

 Das regionale Raumordnungskonzept (Regio-ROK) entwirft ein Bild der 
angestrebten künftigen Raumordnung der Region Zürcher Unterland. Das 
Regio-ROK dient als strategischer Rahmen für die raumwirksamen Tätig-
keiten der Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU) und ihrer Mitglieder-
gemeinden und bildet die Grundlage für den regionalen Richtplan. Das 
Regio-ROK wurde am 29. August 2011 durch die Delegiertenversammlung 
verabschiedet. Für die Gemeinde Freienstein-Teufen sind folgende Heraus-
forderungen aus dem Regio-ROK von Bedeutung: 

Die Herausforderung in Bezug auf den motorisierten Individualverkehr 
besteht darin, die Wohngebiete von den Emissionen des Verkehrs mög-
lichst zu verschonen und den Durchgangsverkehr aus den Wohngebieten 
fernzuhalten. Dies ist vor allem im Ortsteil Teufen schwierig, weil nur die 
Irchelstrasse durch das Siedlungsgebiet führ. 

Eine weitere Herausforderung ist die Festlegung eines feinmaschigen Fuss- 
und Velowegnetz, die Zugänglichkeit zu den attraktiven Landschaftsräu-
men und deren Nutzbarkeit für Erholungszwecke sowie der gleichzeitigen 
Sicherung und Förderung der bedeutenden naturnahen Räume ohne diese 
durch die Erholungsnutzung zu beeinträchtigen.  
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Regionaler Richtplan, 
regionales Raumordnungs- 
konzept - Zielbild 2030 

 

 
   

  Regionaler Richtplan 

  Der Regionale Richtplan ist das strategische Führungsinstrument der 
Region für die Koordination und Steuerung der langfristigen räumlichen 
Entwicklung. Er differenziert die Vorgaben des kantonalen Richtplans und 
stimmt diese auf die Bedürfnisse der Region ab. Der regionale Richtplan 
stellt die Abstimmung mit den über- und nebengeordneten Planwerken 
sicher. Er stützt sich auf Grundlagen aus allen Fachbereichen, stimmt diese 
aufeinander ab und setzt Prioritäten. Er lenkt und koordiniert damit die 
wesentlichen raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die erwünschte 
räumliche Entwicklung und weist einen mittel- bis langfristigen Planungs-
horizont auf. Im regionalen Richtplan Unterland bestehen für das Gemein-
degebiet von Freienstein-Teufen diverse Festlegungen als Ergänzung zum 
kantonalen Richtplan Zürich.  

Auf Festlegungen von bestehenden Verkehrsanlagen, die keinen Hand-
lungsbedarf erfordern, wird in den folgenden Ausführungen nicht weiter 
eingegangen. 
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Planausschnitt  
regionaler Richtplan, 
Überlagerung aller 
Karteninhalte 

 

 

   

 

 Strassenverkehr: 
Auf dem Gemeindegebiet von Freienstein-Teufen ist eine Festlegung zum 
Strassenverkehr eingetragen. Der Eintrag betrifft die bestehende Verbin-
dungsstrasse (Irchelstrasse). 

 

 
 
 

 
Abschnitte zur 
Umgebungsgestaltung 
Strassenraum 
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 Öffentlicher Personenverkehr: 
Der öffentliche Verkehr übernimmt eine zentrale Erschliessungs- und 
Vernetzungsfunktion innerhalb der Region und zu den Zentren ausserhalb 
der Region. Bis 2030 wird in Teilen der Region sowohl im Bahn- als auch 
im Busverkehr eine Verdichtung des Takts angestrebt. Die unten aufge-
führte Abbildung zeigt die angestrebten minimalen Angebotsstandards im 
öffentlichen Verkehr im Jahr 2030 (Zielwerte Grundtakt). Abgebildet ist 
lediglich das Angebot in der Normalverkehrszeit (Mo-Fr von 9-16h und  
19-21h sowie tagsüber an Samstagen), in den Spitzen- und Nebenverkehrs-
zeiten richtet sich das Angebot nach der Nachfrage. 

 

 
 
 
Angestrebtes Angebot  
im öffentlichen Verkehr – 
Normalverkehrszeit 
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 Busverkehr: 
Im regionalen Richtplan sind keine Festlegungen für den Busverkehr in 
Freienstein-Teufen eingetragen. 

 
 
 

 
 
 

 
Infrastrukturen  
Öffentlicher 
Personenverkehr 

 

 
   

 

 Fussverkehr: 
Gemäss dem regionalen Richtplan Unterland soll der Fussweg entlang der 
Töss (Route «Töss» Nr. 6) mittelfristig als hindernisfreier Wanderweg aus-
gestaltet werden. Dazu sollen bauliche Massnahmen und die Signalisation 
umgesetzt werden. 

 
 
 
Fussverkehr 
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 Veloverkehr: 
Auf der bestehenden Nebenverbindung (Festlegung Nr. 12) ist auf der 
Irchelstrasse, im südlichen Bereich, mittelfristig die Erstellung eines Rad-
streifens sowie die Prüfung einer Temporeduktion geplant. 

 

 
 
 
Veloverkehr 

 

 
   

 

 Parkierungsanlagen: 
Es befinden sich 5 Parkierungsanlagen von regionaler Bedeutung auf dem 
Gemeindegebiet von Freienstein-Teufen. Eine Parkierungsanlage befindet 
sich beim Jugendheim. Die Parkierungsanlagen Tössegg, Schloss Teufen, 
Rhiblick-Rütenen und Junkerental dienen der Erschliessung der Erho-
lungsgebiete. Eine Erweiterung der Parkierungsanlagen ist nicht geplant. 

 

 
 
 

 
Parkierungsanlagen 

 

 


















































































































